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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1994

Norm

ASVG §253

Rechtssatz

Bei Weitergewährung der bisher zuerkannten Berufsunfähigkeitspension oder der vorzeitigen Alterspension als

Alterspension bedarf es nicht mehr der vom Stichtag abhängigen Feststellung und Prüfung, ob und in welchem Zweige

der Pensionsversicherung und in welchem Ausmaß die Leistung zusteht. Ein lückenloses Weiterbestehen der schon

zum Stichtag für die Berufsunfähigkeitspension oder die vorzeitige Alterspension vorliegenden

Anspruchsvoraussetzungen ist anzunehmen.
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